
1111111111111111111 	 1 
40O0592 

Europäisches Patentamt 
	European Patent Office 	 Office européen des brevets 

Reschwerdekammem 	 Boards of ADDeaI 	 Chambres de recours 

Veräffentiichun9 Im Amisbiati 	Nein 
Publication in the Official Journal e,/No 
Publication eu Journal Off idol 	 J/Non 

Aktenzeichen / Case Number / No  du recours : 	T 2 3 5 / 84 

Anmeldenummer I Filing No I No  de Ia demande: 	81 108 878.0 

Veroflentlichungs-Nr. / Publication No / N o  de Ia publication: 	 51 237 

Bezeich nu ng der Erf indu ng: Verfahren zur Gewinnung wasserl6slicher 
Title of invention: 	 Saccharide aus cellulosehaltigem Material 
Titre de l'invention 

Klassifikation I Classification / Classement : 	C 13 K 1 / 0 2 

ENTSCHEIDUNG I DECISION 

vomlofldu 28. Februar 1986 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 	 Hoechst AG 

Patentinhaber / Proprietor of the patent I 
Titulaire du brevet 

Einsprecherider / Opponent / Opposant: 

Stichwort / Headword / Référence 

EPU/EPC/CBE Art. 54 

"Neuheit" 

Leilsatz I Headnote / Sommaire 



'•. 	 Europäisches 
Patentamt 

Beschwerdekammern 

European Patent 
Office 

Boards of Appeat 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

jo)) Aktenzejchen: T 23 I 84 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 5 3 1 

vom 28. Februar 1986 

Beschwerdefiihrer: 	HOECHST AKTIENCESELLSCHAFT 
Zentrale Patentabteilung 
Postfach 80 03 20 
D-6230 Frankfurt am Main 80 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prüfungsabteilung 023 	des Europaischen 

Patentamts vom 	B. Juni 1984 	 , mit der die euro- 

paische Patentanmeldung Nr. 81 108 878.0 	aufgrund des Arti- 

kels 97 (1) EPU zurückgewiesen worden ist. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Jahn 

Mitglied: 	J. Arbouw 

Mitglied: 	0. Bossung 



a 

1 	 T 235/84 

Sachverha].t und Antrge 

I. Die am 24. Okto1er 1981 eingegangene und am 12. Mai 1982 

veröffentlichte europische Patentanmeldung 81 108 878.0 

(VeröffentlichungsNummer 0 051 237), für weiche die Priori-

tát der deutschen Voranmeldung vom 30. Oktoher 1980 in An-

spruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungs-

abteilung 023 des Europischen Patentamts vom S. Juni 1984 

auf der Grundlage der urspriinglichen drei PatentansprUche 

zurUckgewiesen. Anspruch 1 hat folgenden Wortl.aut: 

"Verfehren zur Gewinnung wasserlslicher Saccharide aus 

cellulosehaltigem Material durch eine Behand].ung desselben 	) 

mit gasfrmigem - gegehenenfa].ls mit einem Inertgas ver- 

dUnnten - Fluorwasserstoff hei Temperaturen zwischen etwa 20 

und 120 °  C, vorzugsweise zwischen etwa 40 und 80 °  C, dadurch 

gekennzeichnet, daB man Ce].].olignin der Behandlung mit Fluor-

wasserstoff unterwirft". 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daB der Gegenstand 

nach Anapruch 1 nicht neu sei. 

Aus der DE-C-560 535 sei ein Verfahren zur Gewinnung wasser-

lslicher Saccharide hekannt, das unter den Oherhegriff des 

Anspruchs 1 falle und hei dem Filterpapier, Holz oder andere 

Polysaccharide enthaltende Stoffe verzuckert werden. Da 

Filterpapier Ublicherweise mehr als 95 % 	-Cellulose ent- 

halte, falle es wie Holz unter den von der Anmelderin in der 

Beschreihung definierten Begriff "Cellolignin". 

Der Gegenstand des Anapruche 1 sei damit neuheitsschdlich 

vorwe ggenommen 

Dem Vorschlag der Anmelderin, Filterpapier mittels diclaimer 

auszuschlieBen, vermochte die Prüfungsahteilung nicht zu 

folgen, weil der Begriff "Cellolignin" unklar aei. 
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III.Gegen diese Entscheidung bat die Anmelderin am 1. August 1984 

unter g]eichzeitiger Entrichtung der GehUhr Beschwerde er-

hohen und diese am 28. September 1984 im wesentlichen wie 

folgt hegrUndet: 

DaB Ausgangsmaterial des erfindungsgemen Verfabrens, 

Cellolgnin, knne nehen vnrhyrolysiertem pflanzlichen 

Material auch Papiermaterial sein, das arm an Hemicellulose 

sei. Filterpapier falle jedoch nicht unter diesen Begriff, 

weil Ftlterpapier kein Lignin enthalte. Hingegen aei Alt-

papier Ublicher Art unter den Begriff Cellolignin zu sub-

sumieren, weil es einen mehr oder weniger groflen Anteil 

Holzschliff und somit Lignin enthalte. 

I 	IV. Auf Veranlaung der Kammer reichte die Beschwerdefiihrerin am 

17. Dezember 1985 einen einzigen neuen Anapruch ein mit 

nachstehendem Wort].aut: 

Verfahren zur Gewinnung wasserlöslicher Saccharide aus 

ce]lulosehaltigem Material durch eine Behandlung desselben 

mit gasf5rmigem - gegehenenfalls mit einem Inertgas ver-

dünnten -F].uorwaeserstoff bei Temperaturen zwischen etwa 20 

und 1200  C, vorzugsweise zwischen 40 und 80 °  C, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB man Cellolignin, ein weitgehend suB 

Cellulose und Lignin bestehendes, von Pentosanen und 

Hexosanen im wesentlichen freies und durch Vorhydrolyse von 

natUrlichem cellulosehaltigem Material mit verdUnnter 

Mineraisgure hei erhhter Temperatur und erh6htem Druck 

erhaltenes Material, der Behandlung mit Fluorwasserstoff 

unterwirft". 

V. Die BeschwerdefUhrerin beantragt Aufhehung der Entscheidung 

und Erteilung eines Patentes auf Grundlage dieses Patentan-

spruchs. Sic heantragt weiter - ohne Angahen von Grnden - 

die Rtickerstattung der BeschwerdegehUhr. 
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Entscheidungsgriinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artike].n 106 his 108 und der 

Regel 64 EPU und 1st daher zulssig. 

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht nicht 

zu heanstanden. Der Anspruch ergiht sich zweifelsfrei durch 

Zusammenfassung der urspringlichen AnaprUche 1 und 2 sowie 

der Beschreihung Seite 6, Zeilen I - 12, Seite 8, Zeilen 32 - 

34. 

3. Des heanspruchte Verfahren in der nunmehr geltenden Fassung 

des Anspruchs hetrifft im wesentlichen die Behandiung von 	 ) 

Materialien, die weitgehend aus Cellulose und Lignin hestehen, 

im wesentlichen frei von Pentosanen und Hexosanen sind und 

durch Vorhydrolyse von natUrlichem celluloseha].tigem Material 

mit verdinnter Mineralsure hel erh6hter Temperatur und 

erh6htem Druck erhelten wurden, mit Fluorwasserstoff. 

Unter diese heschrgnkte Definition der Ausgangsmaterialien 

fallen weder Stoffe, vie Cellulose, Strke oder Filtrier-

papier, die kein Lignin enthalten, noch Stoffe, vie Holz, 

Styrol oder Schiif, die nicht einer Vorhydrolyse unterworfen 

waren. 

Des Verfabren gemB dem beschrnkten Patentanapruch wird 

daher von der Entgegenhaltung DE-C-560 535 nicht neuheits-

schdlich vorweggenominen. 

4. Nachdem der einzige Zurtickweisungsgrund nicht mehr durch-

greift, die Vorinstanz aher zur Frage der erfinderischen 

Ttigkeit nicht ahschlieBend Stellung genommen hat, hilt es 

die Rammer ftir verfriiht, in die Prifung dieser Frage einzti-

treten; es ist vielmehr gehoten, zunchst der PrUfungsah-

teilung Gelegenheit zu gehen, hierzu Stellung zunehmen. Die 

Rammer macht deghaib von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 

eingerumten Mglichkeit Gehrauch, die Sache zur Portsetzung 
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des Prfungsverfahrens an die erste Instanz zurtickzuver-

weisen. 

5. Eine Riickzah].ung der Beschwerdegehühr kommt nicht in 

Betracht, da ein Verfehrensfehler im Sinne von Regel. 67 EPU 

nicht erkennhar 1st. 

Entscheidungsforme]. 

Aus diesen GrUnden wird wie fo].gt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehohen. 

2. Die Sache wird zur weiteren PrUfung auf der Grundlage des am 

17. Dezemher 1985 eingereichten einzigen Anspruchs, an die 

PrUfungsahteii.ung zurUckverwiesen. 

3. Der Antrag euf RUckzablung der Beschverdegebühr wird zurUckge-

wiesen. 
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